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Honorarkonsuln in der Bundesrepublik Deutschland

 Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der hono-
rarkonsularischen Vertretung der Republik Dschibuti 
in Berlin ernannten Herrn Fregattenkapitän a.D. 
Gerhard Lintner am 21. März 2011 das Exequatur als 
Honorarkonsul erteilt. 

 Der Konsularbezirk umfasst die Länder Berlin, Bran-
denburg, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schles-
wig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und 
Bayern.

 Die Kontaktdaten lauten wie folgt:

Spanische Allee 43

14129 Berlin

Tel.: 030 – 747 800 48

Fax: 030 – 747 800 46

Sprechzeiten: nach Vereinbarung

 Bremen, den 1. April 2011

Senatskanzlei

Honorarkonsuln in der Bundesrepublik Deutschland

 Die Bundesregierung hat der Erweiterung des Kon-
sularbezirks der honorarkonsularischen Vertretung 
der Republik Trinidad und Tobago in Hamburg um die 
Länder Bremen und Niedersachsen zugestimmt und 
Herrn Honorarkonsul Howard Martin Stephen Kroch 
am 21. März 2011 das geänderte Exequatur erteilt. 

 Der erweiterte Konsularbezirk umfasst nunmehr die 
Länder Hamburg, Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

 Die Anschrift der honorarkonsularischen Vertretung 
lautet:

Raboisen 3

20097 Hamburg

Tel.: 040 – 22 00 396

Fax: 040 – 22 06 756

Sprechzeiten: Montag – Donnerstag 
von 9.00 – 13.00 Uhr

Bremen, den 1. April 2011

Senatskanzlei
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Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen 
für den Studiengang Bauingenieurwesen 

(Fachspezifischer Teil)

Vom 13. August 2010

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 
31. März 2011 gemäß §  110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375), den fachspezifischen 
Teil der Bachelorprüfungsordnung der Hochschule 
Bremen für den Studiengang Bauingenieurwesen in 
der nachstehenden Fassung genehmigt. 

 Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt 
ist, gilt der Allgemeine Teil der Bachelorprüfungsord-
nungen der Hochschule Bremen vom 26. Januar 2004 
(Brem.ABl. S. 457) (AT-BPO), der zuletzt durch Ord-
nung vom 29. April 2008 (Brem.ABl. S. 303) geändert 
wurde, in der jeweils gültigen Fassung.

 § 1 

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

 (1) Die Regelstudienzeit beträgt 7 Semester. Sie um-
fasst die theoretischen Studiensemester, die Bachelor-
thesis, das Kolloquium sowie eine Praxisphase.

 (2) Die Praxisphase kann nur angetreten werden, 
wenn mindestens 114 Leistungspunkte erreicht wur-
den.

 (3) Der Gesamtumfang des Studiums beträgt 210 
Leistungspunkte.

 (4) Die für den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums erforderlichen Module, die im Einzelnen zu er-
bringenden Leistungspunkte sowie Anmeldevoraus-
setzungen für einzelne Module ergeben sich aus An-
lage 1.

§ 2 

Praxisphase

 (1) Die Praxisphase wird wahlweise im fünften oder 
im siebten (Regelfall) Semester durchgeführt. Ihr Um-
fang beträgt 13 Wochen. 

 (2) Als Ausbildungsstellen kommen Betriebe in Be-
tracht, deren Aufgaben den ständigen Einsatz von 
Mitarbeitern mit Ingenieur- oder vergleichbarer Qua-
lifikation erfordern. Als Arbeitsbereiche, die für die 
Tätigkeit von Studierenden im Rahmen des prakti-
schen Studiensemesters geeignet sind, gelten zum 
Beispiel:

 –  Mitwirkung bei der Grundlagenermittlung, Aus-
führungsplanung, Massenermittlung und Erstel-
lung von Ausschreibungsunterlagen,

 –  Mitwirkung bei der Kalkulation, Wahl der Bauver-
fahren, Arbeitsvorbereitung, Nachkalkulation,

 –  Mitwirkung in der Bauleitung bei Einsatz von Per-
sonal, Geräten und Baumaschinen, Baustoffen, 
Qualitätssicherung, Bauüberwachung, Abnahme, 
Aufmaß, Abrechnung.

 (3) Begleitend zum Praxissemester ist ein Bericht 
anzufertigen, der vom Ausbildungsbetrieb bezüglich 
der sachlichen Richtigkeit gegenzuzeichnen ist.

§ 3 

Prüfungsleistungen

 (1) Die studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
Module werden in dem in Anlage 1 bestimmten Um-
fang erbracht.

 (2) Studienbegleitende Prüfungsleistungen nach 
Absatz 1 werden neben den in § 7 Absatz 2 AT-BPO 
genannten auch in den folgenden Formen erbracht:

 1. Praxisbericht/ Feldstudie,

 2.  Software-Dokumentation (Rechnerprogramm mit 
Dokumentation),

 3. praktischer Versuch (Laborübung),

 4. Entwurf,

 5. Kolloquium zu Modulen. 

Beschreibung der Formen der studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen:

Zu 1. Praxisbericht/Feldstudie:

Ein Praxisbericht oder eine Feldstudie stellt die länge-
re schriftliche Darstellung und Aufarbeitung von ein-
schlägigen eigenen Erfahrungen beziehungsweise 
Untersuchungsergebnissen dar. Die Bearbeitungszeit 
beträgt ausschließlich eines angemessenen zeitlichen 
Vorlaufs für die Literatur- und Materialbeschaffung in 
der Regel sechs Wochen.

Zu 2. Software-Dokumentation:

Eine Software-Dokumentation umfasst in der Regel 
die Bearbeitung eines bauspezifischen Problems und 
deren Codierung in einer geeigneten Programmier-
sprache sowie die Programmdokumentation mit dem 
Programmtext (Quellprogramm) und einem Ergeb-
nisprotokoll.

Zu 3. Praktische Versuche:

Praktische Versuche (Laborübungen) umfassen theo-
retische Vorbereitung, praktische Durchführung und 
schriftliche Darstellung experimenteller Arbeiten sowie 
die Angabe, Auswertung und kritische Würdigung der 
Ergebnisse. Diese Arbeiten werden in der Regel inner-
halb der als „Labor“ oder der mit „Labor integriert ent-
halten“ ausgewiesenen Lehrveranstaltungen durch-
geführt. Die Anzahl der Laborversuche und die Bear-
beitungsfristen zur Erstellung des schriftlichen Teils 
sind abhängig von der Art und dem Umfang der zuge-
hörigen Lehrveranstaltung. 

Zu 4. Entwurf:

Ein Entwurf ist eine schriftliche und zeichnerische 
Darstellung von Ergebnissen eines Arbeitsvorhabens 
mit einem Thema aus dem Lehrveranstaltungszusam-
menhang. Dazu können zum Beispiel Berechnung und 
Konstruktion eines Tragwerks oder Erstellen einer 
Verkehrsplanung jeweils inklusive einer Präsentation 
und mündlicher Erläuterung gehören.

Zu 5. Kolloquium zu Modulen:

Ein Kolloquium zu Modulen stellt ein Fachgespräch zu 
den Inhalten des jeweiligen Moduls dar. Der Prüfling 
soll nachweisen, dass er die im Modul behandelten 
Zusammenhänge erkennt und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Das 
Kolloquium kann als Gruppenprüfung mit mehreren 
Studierenden oder als Einzelprüfung durchgeführt 
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werden. Die Dauer des Kolloquiums soll für einen 
Prüfling zwischen 15 und 30 Minuten betragen. Die 
wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse des Kollo-
quiums sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Er-
gebnis ist dem Prüfling jeweils im Anschluss an die 
Prüfung bekannt zu geben.

 (3) Für Prüfungsleistungen nach Absatz 2 Nummern 1 
bis 4 sowie für Hausarbeiten und Projektarbeiten kön-
nen die Studierenden Themen vorschlagen. 

 (4) Prüfungsleistungen nach Absatz 2 können auch 
durch eine Gruppe von in der Regel nicht mehr als 
drei Studierenden in Zusammenarbeit angefertigt 
werden (Gruppenarbeit). 

 (5) Eine Projektarbeit nach § 7 AT-BPO ist eine lehr-
gebietsübergreifende, schriftliche Ausarbeitung, die 
auch einen zeichnerischen Anteil enthalten kann. Die 
Themenstellung muss die Auseinandersetzung mit ei-
nem Projektthema aus einem der Vertiefungsprofile 
enthalten. Sie soll eine über die vermittelten Veran-
staltungsinhalte hinausgehende fachliche Vertiefung 
ermöglichen. Die Dauer einer Projektarbeit beträgt in 
der Regel 3, höchstens jedoch 4 Wochen. Im Ausnah-
mefall kann zur endgültigen Bewertung einer Projekt-
arbeit ein ergänzendes Fachgespräch über den Ge-
genstand der Prüfungsleistung stattfinden.

§ 4 

Wiederholung der Prüfungsleistungen

 Insgesamt drei Prüfungsleistungen dürfen zweimal 
wiederholt werden. Prüfungsleistungen nach § 3 Ab-
satz 2 Nummer 3 (praktische Versuche) können nur in 
Verbindung mit dem nochmaligen Besuch der betref-
fenden Lehrveranstaltung wiederholt werden.

§ 5 

Bildung der Noten

 (1) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird aus 
dem Durchschnitt der Modulnoten nach Anlage 1 ge-
bildet. In die Gesamtnote gehen mit folgendem Ge-
wicht ein:

Die Note der Bachelorthesis mit 10 %,

die Note des Kolloquiums mit 5 %,

die Note (Mittelwert) der übrigen Module mit  85 %.

 (2) Die Vergabe von Leistungspunkten nach dem 
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 
System) für bestandene Module regelt die Anlage 1.

§ 6 

Bachelorthesis und Kolloquium

 (1) Voraussetzung für die Anmeldung zur Bachelor-
thesis sind mindestens erreichte 186 Leistungspunkte. 

 (2) Die Bachelorthesis soll thematisch Fragestellun-
gen aus der Praxisphase oder aus den in Anlage 1 auf-
geführten Vertiefungsprofilen aufgreifen und behan-
deln. 

 (3) Die Frist zur Bearbeitung der Bachelorthesis be-
trägt 9 Wochen. 

§ 7 

Bachelorgrad

 Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die 
Hochschule den Grad Bachelor of Science (B.Sc.). 

§ 8 

Inkrafttreten

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2009 in Kraft.

 (2) Sie gilt erstmals für Studierende, die bei oder 
nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ihr Stu-
dium an der Hochschule Bremen aufnehmen.

 (3) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Ordnung im Studium nach der Bachelor-
prüfungsordnung der Hochschule Bremen für den Stu-
diengang Bauingenieurwesen (Fachspezifischer Teil) 
vom 1. September 2004 (Brem.ABl. 2004 S. 933) befin-
den, legen die Bachelorprüfung nach der Bachelorprü-
fungsordnung der Hochschule Bremen für den Stu-
diengang Bauingenieurwesen (Fachspezifischer Teil) 
vom 1. September 2004 (Brem.ABl. 2004 S. 933) ab. 
Auf Antrag an den Prüfungsausschuss können sie die 
Bachelorprüfung nach dieser Ordnung ablegen mit 
Maßgabe, dass erbrachte Leistungen angerechnet 
werden. Diese Regelung gilt bis zum Ende des Som-
mersemesters 2014. Danach gilt diese Ordnung mit 
der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen angerechnet 
werden.

 (4) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Bachelor-
prüfungsordnung der Hochschule Bremen für den Stu-
diengang Bauingenieurwesen (Fachspezifischer Teil) 
vom 1. September 2004 (Brem.ABl. 2004 S. 933) außer 
Kraft. Absatz 3 bleibt unberührt.

 Bremen, den 31. März 2011

Die Rektorin der Hochschule Bremen
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Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen 
für den Internationalen Studiengang Umwelttechnik 

(Fachspezifischer Teil)

Vom 13. August 2010

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 31. März 
2011 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 2010 
(Brem.GBl. S. 375), den fachspezifischen Teil der 
Bachelor prüfungsordnung der Hochschule Bremen für 
den Internationalen Studiengang Umwelttechnik in 
der nachstehenden Fassung genehmigt.

 Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, 
gilt der Allgemeine Teil der Bachelorprüfungs ordnungen 
der Hochschule Bremen vom 26. Januar 2004 (Brem.ABl. 
S. 457) (AT-BPO), der zuletzt durch Änderungsordnung 
vom 29. April 2008 (Brem.ABl. S. 303) geändert wurde, 
in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 1 

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

 (1) Die Regelstudienzeit beträgt 7 Semester. Sie um-
fasst die 6 theoretischen Studien semester, davon 2 Wahl-
pflicht-Theorie semester im Inland und 2 Wahl pflicht-
Theorie semester im Ausland, und die Prüfungen ein-
schließlich der Bachelorthesis und des Kolloquiums 
sowie eine Praxisphase von mindestens 12 Wo chen.

 (2) Der Gesamtumfang des Studiums beträgt 210 Leis-
tungspunkte. Im 3. und 4. Semester müssen die Stu-
dierenden Module in zwei Vertiefungsrichtungen 
wählen. 

 (3) Die für den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums erforderlichen Module sowie die zu erbringen-
den Leistungspunkte ergeben sich aus Anlage 1. 

§ 2 

Integriertes Auslandsstudium/ Praxisphase 

 (1) Das integrierte Auslandsstudium findet im fünf-
ten und sechsten Semester statt. Das Auslandsstudium 
kann nur antreten, wer in den ersten drei Studien-
semestern aus den in Anlage 1 für diesen Zeitraum auf-
geführten Prüfungs- und Studienleistungen mindes tens 
78 Leistungspunkte erreicht hat. Der Antritt des Aus-
landsstudiums muss bis zur 6. Vorlesungswoche des 
4. Semesters beim Immatrikulations- und Prüfungsamt 
beantragt werden.

 (2) Das theoretische Auslandsstudium wird durch 
Einschreibung an einer ausländischen Hochschule ab-
geleistet. Für die im Rahmen der theoretischen Semes-
ter zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen 
gelten die jeweiligen Vorschriften der Partnerhoch-
schule. 

 (3) Die Praxisphase wird in der Regel im siebten Se-
mester durchgeführt. 

 (4) Einzelheiten zur Zielsetzung und Durch führung 
der Praxisphase und des integrierten Auslandstudiums 
sind – soweit sich diese nicht aus Anlage 2 AT-BPO 
ergeben – in Anlage 2 dieser Ordnung geregelt.

§ 3 

Prüfungs- und Studienleistungen

 (1) Anzahl und Form der in Modulen zu erbringen-
den Studien- und Prüfungsleistun gen ergeben sich 
aus Anlage 1. 

 (2) Studienbegleitende Prüfungsleistungen nach 
Ab satz 1 werden neben den in § 7 Absatz 2 AT-BPO 
genannten auch in den folgenden Formen erbracht:

 1.  Laborprotokoll zu praktischen Versuchen im La-
bor oder Feld,

 2. Praxisbericht/Feldstudie,

 3. Entwurf/Arbeitsbericht,

 4. Kolloquium zu Modulen.

Beschreibung der Formen der studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, soweit nicht in § 7 Absatz 2 AT-BPO ge-
regelt:

Zu 1. Laborprotokoll zu praktischen Versuchen:

Praktische Versuche umfassen theoretische Vorberei-
tung, praktische Durchführung und schriftliche Dar-
stellung experimenteller Arbeiten sowie die Angabe, 
Auswertung und kritische Würdigung der Ergebnisse. 
Diese Arbeiten werden in der Regel innerhalb der als 
„Labor“ oder der mit „Labor integriert enthalten“ aus-
gewiesenen Lehrveranstaltun gen durchgeführt. Die 
Anzahl der Labor versuche und die Bearbeitungsfri-
sten zur Erstellung des schriftlichen Teils sind abhän-
gig von der Art und dem Umfang der zugehörigen 
Lehrveranstaltung.

Zu 2. Praxisbericht/Feldstudie:

Ein Praxisbericht oder eine Feldstudie stellt die länge-
re schriftliche Darstellung und Aufarbeitung von ein-
schlägigen eigenen Erfahrungen beziehungsweise 
Untersuchungsergebnissen dar. Die Bearbeitungszeit 
beträgt aus schließlich eines angemessenen zeitlichen 
Vorlaufs für die Literatur- und Materialbeschaffung in 
der Regel sechs Wochen.

Zu 3. Entwurf/Arbeitsbericht:

Ein Entwurf/Arbeitsbericht ist eine schriftliche bezie-
hungsweise zeichnerische Darstellung von Ergebnis-
sen eines Arbeitsvorhabens mit einem Thema aus dem 
Lehrveranstaltungs zusam men hang. Dazu können auch 
gehören: eine Konstruktion, experimentelle Versuche 
und deren Protokollierung sowie eine mündliche Er-
läuterung.

Zu 4. Kolloquium zu Modulen:

Ein Kolloquium zu Modulen stellt ein Fachgespräch zu 
den Inhalten des jeweiligen Moduls dar. Der Prüfling 
soll nachweisen, dass er die im Modul behandelten 
Zusammenhänge erkennt und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Das 
Kolloquium kann als Gruppenprüfung mit mehreren 
Studierenden oder als Einzelprüfung durchgeführt 
werden. Die Dauer des Kolloquiums soll für einen 
Prüfling zwischen 15 und 30 Minuten betragen. Die 
wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse des Kollo-
quiums sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Er-
gebnis ist dem Prüfling jeweils im Anschluss an die 
Prüfung bekannt zu geben.

 (3) Für Prüfungsleistungen nach Nummern 2 und 3 
sowie für Hausarbeiten und Projektarbeiten können 
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die Studierenden Themen vorschlagen. Soweit bei der 
Form der Prüfungsleistung Wahlmöglichkeiten beste-
hen, muss die Form für alle Studierenden eines Semes-
ters gleich sein. 

 (4) Prüfungsleistungen nach Nummern 1 bis 3 sowie 
Referate, Hausarbeiten und Projektarbeiten können 
auch durch eine Gruppe von in der Regel nicht mehr 
als drei Studierenden in Zusammenarbeit angefertigt 
werden (Gruppenarbeit). 

 (5) Eine Projektarbeit nach § 7 Absatz 2 Nummer 5 
AT-BPO ist eine schriftliche Ausarbeitung, die gege-
benenfalls einen zeichnerischen und konstruktiven 
Anteil enthält. Die Themen stellung muss die Aus-
einander setzung mit einem Projektthema aus einer 
der Vertiefungsrichtungen enthalten. Sie soll eine über 
die vermittelten Veranstaltungsinhalte hinausgehen-
de fach liche Vertiefung ermöglichen. Die Dauer einer 
Projektarbeit beträgt höchstens 4 Wochen. In Abstim-
mung mit dem oder der Lehrenden kann im Ausnah-
mefall zur endgültigen Bewertung einer Projektstu-
dienarbeit ein ergänzendes Fachgespräch über den 
Gegenstand der Prüfungsleistung stattfinden.

 (6) Studienleistungen werden in den in Absatz 2 be-
schriebenen Formen erbracht; sie sollen in Dauer und 
Umfang wesentlich unter den für Prüfungsleistungen 
gestellten Anforderungen bleiben. 

§ 4 

Bestehen und Wiederholung 
der Prüfungsleistungen

 (1) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn die 
Note mindestens „ausreichend“ (4,0) ist, bei zwei oder 
mehr einer Lehrveranstaltung zugeordneten studien-
begleitenden Prüfungs leistungen, wenn die Note im 
Durchschnitt mindestens die Note „ausreichend“ (4,0) 
ergibt. 

 (2) Insgesamt drei einzelne Prüfungs leistungen dür-
fen zweimal wiederholt werden. Prüfungsleistungen 
nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 können nur in Verbin-
dung mit dem nochmaligen Besuch der betreffenden 
Lehr veranstaltung wiederholt werden.

§ 5 

Bachelorthesis und Kolloquium

 (1) Die Bachelorthesis soll Fragestellungen der Pra-
xisphase oder der in Anlage 1 aufgeführten Module 
der Vertiefungs richtungen aufgreifen und behandeln.

 (2) Die Frist zur Bearbeitung der Bachelor thesis be-
trägt 9 Wochen. 

 (3) Ein Kolloquium ist Prüfungsbestandteil.

§ 6 

Bildung der Noten 

 (1) Besteht die ein Modul abschließende Prüfung 
aus mehreren Prüfungsleistungen, wird die Note aus 
dem Durchschnitt der nach Maßgabe der Anlage 1 ge-
wichteten Einzel bewertungen gebildet.

 (2) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird aus 
dem Durchschnitt der Modulnoten bis zum 4. Semes-
ter, der Bewertung der Praxis phase sowie aus den No-
ten der Bachelorthesis und des Kolloquiums zur Ba-
chelorthesis nach Anlage 1 gebildet. In die Gesamt-
note gehen mit folgendem Gewicht ein:

Die Noten der Module 
bis zum 2. Semester mit 35 %,

die Noten der Module 
vom 3. und 4. Semester mit  40 %,

die Note der Praxisphase mit  5 %,

die Note der Bachelorthesis mit 15 %,

die Note des Kolloquiums mit 5 %.

Die im Auslandsstudium in Prüfungen erzielten Noten 
gehen nicht in die Berechnung der Note der Bachelor-
prüfung ein. 

§ 7 

Bachelorgrad

Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Hoch-
schule den Grad „Bachelor of Science (B.Sc.)“. 

§ 8 

Inkrafttreten

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2010 in Kraft.

 (2) Sie gilt erstmals für Studierende, die bei oder 
nach Inkrafttreten dieser Prüfungs ordnung ihr Stu-
dium an der Hochschule Bremen aufnehmen.

 (3) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Ordnung im Studium nach der Bachelor-
prüfungsordnung der Hochschule Bremen für den Inter-
nationalen Studiengang Umwelttechnik (Fach spezi fi-
scher Teil) vom 1. September 2004 (Brem.ABl. 2004 
S. 949) befinden, legen die Bachelorprüfung nach der 
Bachelorprüfungs ordnung der Hochschule Bremen für 
den Internationalen Studiengang Umwelttechnik 
(Fachspezifischer Teil) vom 1. September 2004 (Brem.
ABl. 2004 S. 949) ab. Auf Antrag an den Prüfungsaus-
schuss können sie die Bachelor prüfung nach dieser 
Ordnung ablegen mit Maßgabe, dass erbrachte Leis-
tungen angerechnet werden. Diese Regelung gilt bis 
zum Ende des Sommersemesters 2015. Danach gilt 
diese Ordnung mit der Maßgabe, dass erbrachte Leis-
tungen angerechnet werden.

 (4) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Bache-
lorprüfungsordnung der Hochschule Bremen für den 
Internationalen Studiengang Umwelttechnik (Fach-
spezifischer Teil) vom 1. September 2004 (Brem.ABl. 
2004 S. 949) außer Kraft. Absatz 3 bleibt unberührt.

 Bremen, den 31. März 2011

Die Rektorin der Hochschule Bremen
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Anlage 2: Ausbildungsrichtlinien für die Praxisphase 
und das integrierte Auslandstudium 

I. Grundsätze für die Durchführung der Praxisphase 

 Die Praxisphase ist obligatorischer Bestandteil des 
Studiums, die in der Regel im siebten Semester durch-
geführt wird. Sie soll den Studierenden eine auf eige-
ner Erfahrung begründete, vertiefte praxisbezogene 
Ausbildung vermitteln. Die Praxisphase dauert zusam-
menhängend mindestens 12 Wochen. 

 Eine Praxisphase findet in einem umwelttechni-
schen Betrieb, einem Ingenieurbüro oder einer ande-
ren Einrichtung des zukünftigen Berufsfeldes statt. 
Hierzu können auch Behörden, Verbände oder Hoch-
schulen gehören. Den Studierenden soll die Möglich-
keit gegeben werden, die möglichst selbstständige 
Bearbeitung ingenieurmäßiger und/oder wissenschaft-
licher Aufgaben unter berufsnahen Bedingungen zu 
erlernen. 

II. Ausbildung im Betrieb

 Als Ausbildungsstellen kommen umwelttechnische 
Betriebe, Behörden, Ingenieurbüros, Hochschu len 
oder Forschungseinrichtungen in Betracht, deren Auf-
gaben den ständigen Einsatz von Mitarbeitern mit In-
genieur- oder vergleichbarer Qualifikation erfordern. 
Als Arbeitsfelder, die für die Tätigkeit von Studieren-
den im Rahmen des praktischen Studiensemesters ge-
eignet sind, gelten zum Beispiel:

 –  Mitwirkung bei der Erstellung von Ausschrei-
bungsunterlagen, der Kalkulation und Wahl der 
ingenieurtechnischen Verfahren, Arbeitsvorberei-
tung, Nachkalkulation,

  –  Mitwirkung in der Projektleitung bei Einsatz von 
Personal, Geräten und Anlagen, Arbeitsstoffen, 
Qualitätssicherung, Projektüberwachung, Abnah-
me, Aufmaß, Abrechnung,

  –  Mitwirkung in anwendungsorientierten For-
schungs- und Entwicklungsprojekten, 

  –  Mitwirkung bei Projekten der Umweltbeobach-
tung oder des Behörden-Engineering.

III.  Grundsätze für die Durchführung des integrierten 
Auslandsstudiums

 Das integrierte Auslandsstudium ist obligatorischer 
Bestandteil des Internationalen Studiengangs Um-
welttechnik. Es besteht aus zwei theoretischen Semes-
tern an einer Hochschule im nicht deutschsprachigen 

Ausland und findet in der Regel im 5. und 6. Studien-
semester statt. Das integrierte Auslandsstudium soll 
als Wahlpflichtstudium die in den ersten 4 Semestern 
erworbenen Kenntnisse vertiefen. 

 Die Studierenden sollen in einen laufenden Stu-
diengang an einer Partnerhochschule oder an einer 
Hochschule eigener Wahl in der Regel im dritten Stu-
dienjahr oder einer vergleichbaren Ausbildungsstufe 
integriert werden und unter den vorgegebenen Bedin-
gungen studieren. Hierbei sollen in einem Umfang 
von 16 bis 20 Semesterwochenstunden Veranstaltun-
gen aus dem Spektrum der Umwelttechnik besucht 
und mit Prüfungsleistungen abgeschlossen werden. 

 Einzelheiten zur Gestaltung der Ausbildungspläne 
werden in Kooperationsverträgen oder in Absprachen 
mit der ausländischen Hochschule geregelt.

Ordnung zur Änderung der Bachelorprüfungsord-
nung der Hochschule Bremen für den Studiengang 

Schiffbau und Meerestechnik (Fachspezifischer Teil)

Vom 15. März 2011

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 
31. März  2011 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem. GBl. S. 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375), die nachfolgende 
Ordnung zur Änderung der Bachelorprüfungsordnung 
der Hochschule Bremen für den Studiengang Studium 
im Praxisverbund Schiffbau und Meerestechnik ge-
nehmigt.

Artikel 1

 Die Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bre-
men für den Studiengang Schiffbau und Meerestech-
nik vom 30. November 2004 (Brem. ABl. 2005 S. 596), 
die zuletzt durch Ordnung vom 23. Januar 2007 
(Brem.ABl. 2008 S. 789) geändert wurde, wird wie 
folgt geändert:

 Anlage 1 erhält nachfolgende Fassung.

Artikel 2

 Diese Änderungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2010 in Kraft.

 Bremen, den 31. März 2011

Die Rektorin der Hochschule Bremen
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Ordnung zur Änderung der Bachelorprüfungs-
ordnung der Hochschule Bremen für den 

Internationalen Studiengang Studium Schiffbau 
und Meerestechnik (Fachspezifischer Teil)

Vom 15. März 2011

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 
31. März 2011 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375), die nachfolgende 
Ordnung zur Änderung der Bachelorprüfungsordnung 
der Hochschule Bremen für den Internationalen Stu-
diengang Schiffbau und Meerestechnik genehmigt.

Artikel 1

 Die Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bre-
men für den Internationalen Studiengang Schiffbau 
und Meerestechnik vom 30. November 2004 (Brem.ABl. 
2005 S. 603), die zuletzt durch Ordnung vom 23. Ja-
nuar 2007 (Brem.ABl. 2008 S. 793) geändert wurde, 
wird wie folgt geändert:

 Anlage 1 erhält die nachfolgende Fassung.

Artikel 2

 Diese Änderungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2010 in Kraft.

 Bremen, den 31. März 2011

Die Rektorin der Hochschule Bremen
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Ordnung zur Änderung der Bachelorprüfungs-
ordnung der Hochschule Bremen für den 

Studiengang Studium im Praxisverbund Schiffbau 
und Meerestechnik (Fachspezifischer Teil)

Vom 15. März 2011

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 
31. März 2011 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375), die nachfolgende 
Ordnung zur Änderung der Bachelorprüfungsordnung 
der Hochschule Bremen für den Studiengang Studium 
im Praxisverbund Schiffbau und Meerestechnik ge-
nehmigt.

Artikel 1

 Die Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bre-
men für den Studiengang Studium im Praxisverbund 
Schiffbau und Meerestechnik vom 30. November 2004 
(Brem.ABl. 2005 S. 607), die zuletzt durch Ordnung 
vom 23. Januar 2007 (Brem.ABl. 2008 S. 797) geändert 
wurde, wird wie folgt geändert:

 Anlage 1 erhält nachfolgende Fassung.

Artikel 2

 Diese Änderungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2010 in Kraft.

 Bremen, den 31. März 2011

Die Rektorin der Hochschule Bremen
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Masterprüfungsordnung der Hochschule Bremen für 
den konsekutiven Studiengang Bauingenieurwesen 

(Fachspezifischer Teil)

Vom 13. August 2010 

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 
31. März 2011 gemäß §  110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) 
den fachspezifischen Teil der Masterprüfungsordnung 
der Hochschule Bremen für den konsekutiven Stu-
diengang Bauingenieurwesen in der nachstehenden 
Fassung genehmigt. Soweit in dieser Ordnung nichts 
anderes geregelt ist, gilt der Allgemeine Teil der 
Masterprü fungsordnungen der Hochschule Bremen 
vom 26. Januar 2004 (Brem.ABl. S. 469) (AT-MPO), der 
zuletzt durch Ordnung vom 29. April 2008 (Brem. ABl. 
S. 307) geändert wurde, in der jeweils gültigen Fas-
sung.

§ 1 

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

 (1) Die Regelstudienzeit beträgt 3 Semester. Sie um-
fasst zwei theoretische Studiensemester sowie ein Se-
mester für die Masterthesis mit dem Kolloquium.

 (2) Der zeitliche Gesamtumfang der für den erfolg-
reichen Abschluss des Studiums erforder lichen Lehr-
veranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich 
einschließlich der Masterthesis beträgt 90 Leistungs-
punkte.

 (3) Die für den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums erforderlichen Module sowie die zu erbringen-
den Leistungspunkte ergeben sich aus Anlage 1. 

§ 2 

Prüfungs- und Studienleistungen

 (1) Die studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
Module werden in dem in Anlage 1 bestimmten Um-
fang erbracht.

 (2) Studienbegleitende Prüfungsleistungen nach 
Absatz 1 werden neben den in § 7 Absatz 2 AT-MPO 
genannten Formen auch in den folgenden Formen er-
bracht:

 1. Praxisbericht/Feldstudie,

 2.  Software-Dokumentation (Rechnerprogramm mit 
Dokumentation),

 3. praktischer Versuch (Laborübung),

 4. Entwurf,

 5. Kolloquium zu Modulen.

Beschreibung der Formen der studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, soweit nicht in § 7 Absatz 2 AT-MPO 
beschrieben:

Zu 1. Praxisbericht/Feldstudie:

Ein Praxisbericht oder eine Feldstudie stellt die länge-
re schriftliche Darstellung und Aufarbeitung von ein-
schlägigen eigenen Erfahrungen beziehungsweise 
Untersuchungsergebnissen dar. Die Bearbeitungs zeit 
beträgt ausschließlich eines angemessenen zeitlichen 
Vorlaufs für die Literatur- und Materialbeschaffung in 
der Regel sechs Wochen.

Zu 2. Software-Dokumentation:

Eine Software-Dokumentation umfasst in der Regel 
die Bearbeitung eines bauspezifischen Problems und 
deren Codierung in einer geeigneten Programmier-
sprache sowie die Programmdokumentation mit dem 
Programmtext (Quellprogramm) und einem Ergeb-
nisprotokoll.

Zu 3. Praktische Versuche:

Praktische Versuche (Laborübungen) umfassen theo-
retische Vorbereitung, praktische Durchführung und 
schriftliche Darstellung experimenteller Arbeiten sowie 
die Angabe, Auswertung und kritische Würdigung der 
Ergebnisse. Diese Arbeiten werden in der Regel inner-
halb der als „Labor“ oder der mit „Labor integriert 
enthalten“ ausgewiesenen Lehrveranstaltungen durch-
geführt. Die Anzahl der Laborversuche und die Bear-
beitungsfristen zur Erstellung des schriftlichen Teils 
sind abhängig von der Art und dem Umfang der zuge-
hörigen Lehrveranstaltung. 

Zu 4. Entwurf:

Ein Entwurf ist eine schriftliche und zeichnerische 
Darstellung von Ergebnissen eines Arbeitsvorhabens 
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mit einem Thema aus dem Lehrveranstaltungszusam-
menhang. Dazu gehören zum Beispiel Berechnung 
und Konstruktion eines Tragwerks oder Erstellen einer 
Verkehrsplanung jeweils inklusive einer Präsentation 
und mündlicher Erläuterung.

Zu 5. Kolloquium zu Modulen:

Ein Kolloquium zu Modulen stellt ein Fachgespräch zu 
den Inhalten des jeweiligen Moduls dar. Der Prüfling 
soll nachweisen, dass er die im Modul behandelten 
Zusammenhänge erkennt und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Das 
Kolloquium kann als Gruppenprüfung mit mehreren 
Studierenden oder als Einzelprüfung durchgeführt 
werden. Die Dauer des Kolloquiums soll für einen 
Prüfling zwischen 15 und 30 Minuten betragen. Die 
wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse des Kollo-
quiums sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Er-
gebnis ist dem Prüfling jeweils im Anschluss an die 
Prüfung bekannt zu geben.

 (3) Für Prüfungsleistungen nach Absatz 3 Nummern 1 
bis 4 sowie für Hausarbeiten und Projektarbeiten kön-
nen die Studierenden Themen vorschlagen. 

 (4) Prüfungsleistungen nach Absatz 4 können auch 
durch eine Gruppe von in der Regel nicht mehr als 
drei Studierenden in Zusammenarbeit angefertigt 
werden (Gruppenarbeit). 

 (5) Studienleistungen nach Absatz 2 werden eben-
falls in den in Absatz 3 beschriebenen Formen er-
bracht, sollen in Dauer und Umfang aber wesentlich 
unter den für Prüfungsleistungen gestellten Anforde-
rungen bleiben.

 (6) Eine Projektarbeit nach § 7 Absatz 2 AT-MPO ist 
eine schriftliche Ausarbeitung, die gegebenenfalls ei-
nen zeichnerischen Anteil enthält. Die Themenstel-
lung muss die Auseinandersetzung mit einem Pro-
jektthema aus dem Masterstudium enthalten. Sie soll 
eine über die vermittelten Veranstaltungsinhalte hin-
ausgehende fachliche Vertiefung ermöglichen. Die 
Dauer einer Projektarbeit beträgt in der Regel 3, 
höchs tens 4 Wochen. Zur endgültigen Bewertung der 
Arbeit findet ein ergänzendes Fachgespräch über den 
Gegen stand der Prüfungsleistung statt.

§ 3 

Bildung der Noten

 (1) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird aus 
dem Durchschnitt der Modulnoten nach Anlage 1 
sowie aus den Noten der Masterthesis und des Kollo-
quiums zur Masterthesis gebildet. In die Gesamtnote 
gehen mit folgendem Gewicht ein:

Die Note der Module mit 60 %,

die Note der Masterthesis mit 30 %,

die Note des Kolloquiums mit 10 %.

 (2) Die Vergabe von Leistungspunkten nach dem 
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 
System) für bestandene Module regelt die Anlage 1.

§ 4 

Wiederholung der Prüfungsleistungen

 (1) Es können insgesamt zwei Prüfungsleistungen 
zweimal wiederholt werden.

 (2) Prüfungsleistungen nach § 2 Absatz 3 Nummer 3 
(praktischer Versuch) können nur in Verbindung mit 
dem nochmaligen Besuch der betreffenden Lehrver-
anstaltung wiederholt werden.

§ 5 

Masterthesis und Kolloquium

 (1) Die Masterthesis soll im 3. Studiensemester an-
gefertigt werden. Der thematische Schwerpunkt er-
gibt sich in der Regel aus einem Pflichtmodul oder ei-
nem Wahlpflichtmodul der gewählten Vertiefungs-
richtung.

 (2) Die Masterthesis soll in der Regel die Bearbei-
tung eines ausgewählten Themas in Form einer Fall-
studie beinhalten. Sie soll mit Thesen zu diesem The-
ma abschließen, die in einer mündlichen Prüfung, dem 
fächerübergreifenden Kolloquium, zu verteidigen 
sind.

 (3) Die Bearbeitungsfrist der Masterthesis beträgt 
22 Wochen.

 (4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb 
von vier Wochen nach Ausgabe zurückgegeben wer-
den.

 (5) Das Kolloquium beinhaltet eine Verteidigung 
der Masterthesis unter Berücksichtigung aller Lehr-
inhalte der dem Thema zugehörigen Module. 

§ 6 

Mastergrad

 Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Hoch-
schule den Grad Master of Science (M.Sc.).

§ 7 

Inkrafttreten

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2009 in Kraft.

 (2) Sie gilt erstmals für Studierende, die bei oder 
nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ihr Stu-
dium an der Hochschule Bremen aufnehmen. 

 (3) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Ordnung im Studium nach der Master-
prüfungsordnung der Hochschule Bremen für den Stu-
diengang Bauingenieurwesen (Fachspezifischer Teil) 
vom 1. September 2004 (Brem.ABl. 2004 S.937) befin-
den, legen die Masterprüfung nach der Masterprü-
fungsordnung der Hochschule Bremen für den Stu-
diengang Bauingenieurwesen (Fachspezifischer Teil) 
vom 1. September 2004 (Brem.ABl. 2004 S. 937) ab. 
Auf Antrag an den Prüfungsausschuss können sie die 
Masterprüfung nach dieser Ordnung ablegen mit der 
Maßgabe, dass erbrachte Leistungen angerechnet 
werden. Diese Regelung gilt bis zum Ende des Som-
mersemesters 2013. Danach gilt diese Ordnung mit 
der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen angerechnet 
werden. 

 (4) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Mas-
ter prüfungsordnung der Hochschule Bremen für den 
Studiengang Bauingenieurwesen (Fachspezifischer 
Teil) vom 1. September 2004 (Brem.ABl. 2004 S. 937) 
außer Kraft. Absatz 3 bleibt unberührt.

 Bremen, den 31. März 2011

Die Rektorin der Hochschule Bremen
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Masterprüfungsordnung der Hochschule Bremen für 
den konsekutiven Studiengang Umwelttechnik 

(Fachspezifischer Teil)

Vom 13. August 2010

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 
31. März 2011 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
22. Juli 2010 Brem.GBl. S. 375), den fachspezifischen 
Teil der Masterprüfungsordnung der Hochschule Bre-
men für den konsekutiven Studiengang Umwelttech-
nik in der nachstehenden Fassung genehmigt. Soweit 
in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, gilt der 
Allgemeine Teil der Masterprüfungs ordnungen der 
Hochschule Bremen vom 26. Januar 2004 (Brem.ABl. 
S. 469) (AT-MPO), der zuletzt durch Ordnung vom 
29. April 2008 (Brem.ABl. S. 307) geändert wurde, in 
der jeweils gültigen Fassung. 

§ 1 

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

 (1) Die Regelstudienzeit beträgt 3 Semester. Sie um-
fasst zwei theoretische Studien semester sowie ein 
Semester für die Masterthesis und das Kolloquium.

 (2) Der Gesamtumfang des Studiums beträgt 90 Leis-
 tungspunkte. 

 (3) Die für den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums erforderlichen Module sowie die zu erbringen-
den Leistungspunkte ergeben sich aus Anlage 1. 

§ 2 

Prüfungsleistungen

 (1) Die im Rahmen der Module zu erbringenden 
studienbegleitenden Studien leistungen und Prüfungs-
leistungen werden in dem in Anlage 1 bestimmten 
Umfang erbracht.

 (2) Studienbegleitende Prüfungsleistungen nach 
Absatz 1 werden neben den in § 7 Absatz 2 AT-MPO 
genannten auch in den folgenden Formen erbracht:

 1. Protokoll zu praktischen Versuchen,

 2. Praxisbericht/Feldstudie,

 3. Entwurf/Arbeitsbericht,

 4.  Software-Dokumentation (Rechnerprogramm mit 
Dokumentation),

5. Kolloquium zu Modulen.

Beschreibung der Formen der studien be gleitenden Prü-
fungsleistungen, soweit nicht in § 7 Absatz 3 AT-MPO 
geregelt:

Zu 1. Protokoll zu praktischen Versuchen:

Ein Protokoll zu praktischen Versuchen umfasst die 
theoretische Vorbereitung, praktische Durchführung 
und schriftliche Darstellung experimenteller Arbeiten 
sowie die Angabe, Auswertung und kritische Würdi-
gung der Ergebnisse. Diese Arbeiten werden in der 
Regel innerhalb ausgewiesener Lehrveranstaltungen 
durchgeführt. Die Art und Anzahl der Versuche und 
die Bearbeitungsfristen zur Erstellung des schrift lichen 
Teils sind abhängig von der Art und dem Umfang der 
zugehörigen Lehrveranstaltung. 

Zu 2. Praxisbericht/Feldstudie:

Ein Praxisbericht oder eine Feldstudie stellt die länge-
re schriftliche Darstellung und Aufarbeitung von ein-
schlägigen eigenen Erfahrungen beziehungsweise 
Untersuchungsergebnissen dar. Die Bearbeitungszeit 
soll ausschließlich eines angemessenen zeitlichen Vor-
laufs für die Literatur- und Materialbeschaffung in der 
Regel sechs Wochen nicht überschreiten.

Zu 3. Entwurf/Arbeitsbericht:

Ein Entwurf/Arbeitsbericht ist eine schriftliche bezie-
hungsweise zeichnerische Darstellung von Ergebnis-
sen eines Arbeitsvorhabens mit einem Thema aus dem 
Lehrveranstaltungs zusammenhang. Dazu können ge-
hören eine Konstruktion, experimentelle Versuche 
und deren Protokollierung sowie deren mündliche 
Darstellung und Erläuterung.

Zu 4. Software-Dokumentation

Eine Software-Dokumentation umfasst in der Regel 
die Bearbeitung eines fachspezifischen Problems und 
deren Codierung in einer geeigneten Programmier-
sprache sowie die Programmdokumentation mit dem 
Programm text (Quellprogramm) und einem Ergebnis-
protokoll. 

Zu 5. Kolloquium zu Modulen:

Ein Kolloquium zu Modulen stellt ein Fachgespräch zu 
den Inhalten des jeweiligen Moduls dar. Der Prüfling 
soll nachweisen, dass er die im Modul behandelten 
Zusammenhänge erkennt und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Das 
Kolloquium kann als Gruppenprüfung mit mehreren 
Studierenden oder als Einzelprüfung durchgeführt 
werden. Die Dauer des Kolloquiums soll für einen 
Prüfling zwischen 15 und 30 Minuten betragen. Die 
wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse des Kollo-
quiums sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Er-
gebnis ist dem Prüfling jeweils im Anschluss an die 
Prüfung bekannt zu geben.

 (3) Für Prüfungsleistungen nach Nummern 2, 3 sowie 
für Hausarbeiten und Projektarbeiten können die Stu-
dierenden Themen vorschlagen. Soweit bei der Form 
der Prüfungsleistung Wahlmöglichkeiten bestehen, 
muss die Form für alle Studieren den eines Semes ters 
gleich sein. 

 (4) Prüfungsleistungen nach Nummern 1 bis 4 sowie 
Referate, Hausarbeiten und Projektarbeiten können 
auch durch eine Gruppe von in der Regel nicht mehr 
als drei Studierenden in Zusammenarbeit angefertigt 
werden (Gruppenarbeit). 

§ 3 

Bildung der Noten

 (1) Besteht die ein Modul abschließende Prüfung 
aus mehreren Prüfungsleistungen, wird die Note aus 
dem Durchschnitt der nach Maßgabe der Anlage 1 ge-
wichteten Einzel bewertungen gebildet.

 (2) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird aus 
dem Durchschnitt der Modulnoten nach Anlage 1 mit 
folgender Gewichtung gebildet:

Durchschnitt der Noten der Module 1.1 bis 2.5 66,7 %
Note der Masterthesis 28,3 %
Note des Kolloquiums 5,0 %.
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§ 4 

Masterthesis und Kolloquium

 (1) Die Masterthesis soll in der Regel die Bearbei-
tung eines ausgewählten Themas in Form einer Fall-
studie beinhalten. Sie soll mit Thesen zu diesem The-
ma abschließen, die in einem Kolloquium zu verteidi-
gen sind.

 (2) Zur Masterthesis kann nur zugelassen werden, 
wer mindestens 54 Leistungspunkte erreicht hat. 

 (3) Die Bearbeitungsfrist beträgt 22 Wochen. 

 (4) Das Thema der Masterthesis kann nur einmal 
und nur innerhalb von sechs Wochen nach Ausgabe 
zurückgegeben werden.

 (5) Der schriftliche Teil der Masterthesis ist in drei 
maschinengeschriebenen, gebundenen Exemplaren 
und als elektronische Datei abzuliefern. 

§ 5 

Mastergrad

 Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Hoch-
schule den Grad „Master of Science (M.Sc.)“.

§ 6

 Inkrafttreten

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2010 in Kraft.

 (2) Sie gilt erstmals für Studierende, die bei oder 
nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ihr Stu-
dium an der Hochschule Bremen aufnehmen.

 (3) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Ordnung im Studium nach der Master-
prüfungsordnung der Hochschule Bremen für den Stu-
diengang Umwelttechnik (Fachspezifischer Teil) vom 
1. September 2004 (Brem.ABl. 2004 S. 957) befinden, 
legen die Masterprüfung nach der Masterprüfungs-
ordnung der Hochschule Bremen für den Studiengang 
Umwelttechnik (Fachspezifischer Teil) vom 1. Septem-
ber 2004 (Brem.ABl. 2004 S. 957) ab. Auf Antrag an 
den Prüfungsausschuss können sie die Masterprüfung 
nach dieser Ordnung ablegen mit Maßgabe, dass er-
brachte Leistungen angerechnet werden. Diese Rege-
lung gilt bis zum Ende des Sommersemesters 2013. 
Danach gilt diese Ordnung mit der Maßgabe, dass er-
brachte Leistungen angerechnet werden.

 (4) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Mas-
terprüfungsordnung der Hochschule Bremen für den 
Studiengang Umwelttechnik (Fachspezifischer Teil) 
vom 1. September 2004 (Brem.ABl. 2004 S. 949) außer 
Kraft. Absatz 3 bleibt unberührt.

 Bremen, den 31. März 2011

Die Rektorin der Hochschule Bremen
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Fachspezifische Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang „Soziologie“ der Universität Bremen

Vom 11. November 2010

 Der Fachbereichsrat 8 (Sozialwissenschaften) hat am 
11. November 2010 gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 2 des 
Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i. V. m. § 62 
BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 2007 (Brem.GBI. S. 339), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 2010 (Brem.GBl. 
S. 375), folgende Prüfungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Bachelorstudiengänge der Universität 
Bremen vom 27. Januar 2010 der jeweils gültigen Fas-
sung.

§ 1

Studienumfang, Abschlussgrad und Teilzeitstudium

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs „Soziologie“ sind insgesamt 180 Leis-
tungspunkte (Creditpoints = CP) nach dem European 
Credit Transfer System zu erwerben. Dies entspricht 
einer Regelstudienzeit von 6 Fachsemestern. 

 (2) Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung 
wird der Abschlussgrad 

„Bachelor of Arts“

(abgekürzt B. A.)

verliehen.

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Das Studium besteht aus dem Vollfach Sozio logie 
und aus 42 CP General Studies.

 (2) Das Studium umfasst 

 1.   den Pflichtbereich mit der Vermittlung der Grund-
lagen des Fachs auf folgenden Gebieten:

   a) Techniken wissenschaftlichen Arbeitens, 

   b) Einführung in die Soziologie,

   c) Geschichte der Soziologie,

   d) Soziologische Theorie,

   e) Sozialstrukturanalyse,

   f) Statistik/Methoden,

   g) das achtwöchige Praktikum,

   h) die Bachelorarbeit und

   i) das Begleitseminar zur Bachelorarbeit.

 2.  den Wahlpflichtbereich 1 mit der soziologischen 
Spezialisierung (18 CP). Er umfasst:

   a)  ein einsemestriges Modul aus dem Bereich 
Spezielle Soziologie (Einführung),

   b)  ein weiteres einsemestriges Modul aus dem 
Bereich Spezielle Soziologie (Vertiefung).

 3.  den Wahlpflichtbereich 2 mit der methodischen 
Spezialisierung (12 CP). Er umfasst

   a)  ein einsemestriges Modul aus dem Vertiefungs-
bereich Methoden/standardisierte/nichtstandar-
disierte Datenanalyseverfahren,

   b)  ein weiteres einsemestriges Modul aus dem 
Vertiefungsbereich Methoden/standardisier-
te/nichtstandardisierte Datenanalyseverfah-
ren.

 4.  den Wahlpflichtbereich 3 mit dem Studium in 
anderen Fächern sowie im Bereich General Stu-
dies zum Erwerb von weiteren beruflichen Kom-
petenzen und Schlüssel qualifikationen (42 CP). 
Er umfasst:

   a)  Module und Lehrveranstaltungen anderer Fä-
cher der Universität im Umfang von 15 CP 
und

   b)  Module und Lehrveranstaltungen aus dem 
Bereich General Studies der Universität,

   c)  Module und Lehrveranstaltungen aus dem 
Bereich General Studies des BA-Studiengangs 
Soziologie.

 (3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im jährlichen 
Turnus angeboten. 

 (4) Module im Pflichtbereich werden in deutscher 
Sprache, Module im Wahlpflichtbereich in deutscher 
oder englischer Sprache durchgeführt. 

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen. Im Wahlbereich können weitere Lehr-
veranstaltungen den Modulen zugeordnet werden. 

 (6) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO durchgeführt. 

 (7) Das Studium beinhaltet ein obligatorisches acht-
wöchiges Praktikum im Umfang von 12 CP. Näheres 
regelt die Praktikumsordnung. 

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 
und 9 AT BPO durchgeführt. Der Prüfungsausschuss 
kann im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines 
Prüfers weitere Prüfungsformen zulassen. 

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen. 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt. Klausuren dauern 120 Minuten. 

 (4) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw. E-Klausuren durchgeführt werden. Näheres re-
gelt Anlage 4. 

 (5) In den Modulen Soz-SP1(a-c) und Soz-SP2(a-c) 
besteht die Modulprüfung aus einer Hausarbeit.

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 (1) Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen erfolgt gemäß § 20 AT BPO in der jeweils gül-
tigen Fassung. 

 (2) Prüfungsleistungen, die im Fach Soziologie an 
der Universität Oldenburg erbracht wurden, werden 
im Rahmen des Kooperationsabkommens anerkannt. 
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§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Die Anmeldung zu einigen Modulen ist gemäß An-
lage 5 nur möglich, wenn zuvor andere Module erfolg-
reich abgeschlossen sind. 

§ 6

Abschlussmodul mit Bachelorarbeit 

 (1) Das Abschlussmodul (15 CP) setzt sich zusam-
men aus der Bachelorarbeit im Umfang von 12 CP und 
einem begleitenden Seminar im Umfang von 3 CP. Das 
begleitende Seminar wird mit einer unbenoteten Prä-
sentation, die Bachelorarbeit wird mit der Bachelor-
arbeit abgeschlossen. 

 (2) Voraussetzung zur Anmeldung zur Bachelor-
arbeit ist der Nachweis von mindestens 111 CP. Fol-
gende Leistungen müssen erbracht worden sein:

 – Techniken wissenschaftlichen Arbeitens (3 CP), 

 – Einführung in die Soziologie (9 CP),

 – Geschichte der Soziologie (9 CP),

 – Soziologische Theorie I (9 CP),

 – Soziologische Theorie II (9 CP),

 – Sozialstrukturanalyse I (9 CP),

 – Sozialstrukturanalyse II (9 CP),

 – Spezielle Soziologie I (9CP)

 – Spezielle Soziologie II (9 CP)

 – Statistik/Methoden I (12 CP),

 – Statistik/Methoden II (12 CP),

 – das achtwöchiges Praktikum (12 CP),

sowie der Nachweis von Englisch-Sprachkenntnissen 
auf dem Niveau B2 des Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen.

 (3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 
9 Wochen. Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 3 Wochen genehmigen. 

 (4) Die Bachelorarbeit wird als Einzel- oder als 
Gruppenarbeit mit bis zu 2 Personen erstellt. Bei einer 
Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen Grup-
penmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und bewert-
bar sein. 

 (5) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder eng-
lischer Sprache angefertigt. Der Prüfungsausschuss 
kann auf Antrag andere Sprachen zulassen, sofern die 
Betreuung und Bewertung gewährleistet sind. 

§ 7

Gesamtnote der Bachelorprüfung

 Die Gesamtnote wird aus den mit Leistungspunkten 
gewichteten Noten der Module gebildet, in denen be-
notete Prüfungen abgelegt werden. 

§ 8

Inkrafttreten und Übergangsregelung

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmi-
gung durch den Rektor mit Wirkung vom 1. Okto-
ber 2010 in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien 
Hansestadt Bremen veröffentlicht. 

 (2) Sie gilt für alle Studierenden, die im Winter-
semester 2010/11 erstmals im Bachelorstudiengang 
Soziologie immatrikuliert werden.

 (3) Studierende, die ihr Studium bereits vor dem 
Wintersemester 2010 begonnen haben, beenden es 
nach den Regelungen der vorliegenden Ordnung. Be-
reits erbrachte Leistungen werden gemäß der Anlage 6 
(Äquivalenztabelle) anerkannt. Studierende, die be-
reits nach der Prüfungsordnung vom 7. Mai 2003 
Soz-SP2 oder das Methodenpraktikum erfolgreich ab-
solviert haben, beenden ihr Studium nach Anlage 7. 

 (4) Mit dem Wechsel auf die neue Prüfungsordnung 
vom 1. Oktober 2010 werden alle vorhandenen Fehl-
versuche gemäß der Prüfungsordnung vom 7. Mai 
2003 gestrichen. Wurde mindestens eines der Module 
Soz-St1, Soz-St2 oder SOZ-E1 bereits bestanden, wer-
den diese Module unbeschadet von Satz 1 nach den 
Regelungen der Prüfungsordnung vom 7. Mai 2003 
abgeschlossen. 

 (5) Studierende, die bis zum 30. September 2013 
das Studium gemäß Absatz 3 bzw. bis zum 31. März 
2012 nach Absatz 4 nicht beendet haben, wechseln, 
auf Antrag auch früher, in die Prüfungsordnung vom 
1. Oktober 2010.

 (6) Die Prüfungsordnungen auf der Grundlage des 
Allgemeinen Teils der Prüfungsordnungen für Bache-
lorstudiengänge der Universität Bremen vom 13. Juli 
2005 treten mit Inkrafttreten der vorliegenden Ord-
nung außer Kraft. Die Absätze 3 bis 5 bleiben davon 
unberührt.

 Genehmigt, Bremen, den 12. November 2010 

Der Rektor 
der Universität Bremen

Anlagen: 

Anlage 1: Studienverlaufsplan

Anlage 2: Module und Prüfungsanforderungen

Anlage 3: Weitere Prüfungsformen

Anlage 4:  Regelung zu Multiple Choice bzw. E-Klau-
suren

Anlage 5:  Zulassungsvoraussetzungen (sofern nicht in 
§ 5 geregelt)

Anlage 6: Äquivalenztabelle

Anlage 7: Ergänzung zur Übergangsregelung 
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Fachspezifische Prüfungsordnung für den Master-
studiengang „Komplexes Entscheiden” (Professional 

Public Decision Making) der Universität Bremen

Vom 3. März 2011

 Die Fachbereichsräte 6 (Rechtswissenschaft), 7 
(Wirtschaftswissenschaft), 8 (Sozialwissenschaften) 
und 9 (Kulturwissenschaften) haben am 3. März 2011 
gemäß § 87 Absatz1 Nummer 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) i. V. m. § 62 BremHG in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 
(Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375), 
folgende Prüfungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Masterstudiengänge der Universität Bre-
men vom 27. Januar 2010 in der jeweils gültigen Fas-
sung.

§ 1

Studienumfang, Abschlussgrad und Teilzeitstudium

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss des Master-
studiengangs „Komplexes Entscheiden“ (Professional 
Public Decision Making) sind insgesamt 120 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
Transfer System zu erwerben. Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von 4 Fachsemestern. 

 (2) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird 
der Abschlussgrad 

Master of Arts

(abgekürzt M. A.)

verliehen.

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) In den folgenden Prüfungsgebieten müssen ge-
mäß Anlage 1 Module belegt und Leistungspunkte im 
Umfang von 120 CP erworben werden: 

 –  Theorie und Empirie des Komplexen Entscheidens 
(Module 1, 4, 7) (27 CP)

 –  Interdisziplinärer Kernbereich (Module 2, 3, 5, 6) 
(36 CP),

 –  Interdisziplinärer Projektbereich (Modul 8) (15 CP) 
sowie

 –  einem Pflichtpraktikum (Modul 9) (12 CP) und

 –  der Masterarbeit mit Kolloquium (Modul 10) 
(30 CP).

 (2) Die im Studienplan vorgesehenen Module wer-
den mindestens im jährlichen Turnus angeboten. 

 (3) Module werden in deutscher oder englischer 
Sprache durchgeführt. 

 (4) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen.

 (5) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT MPO durchgeführt.

 (6) Das Studium beinhaltet ein obligatorisches Prak-
tikum im Umfang von 12 CP. Näheres regelt die Prak-
tikumordnung. 

§ 3

Prüfungen

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff. 
AT MPO durchgeführt. Der Prüfungsausschuss kann 
im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines Prüfers 
weitere Prüfungsformen zulassen. 

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen. 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt. 

 (4) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw. E-Klausuren durchgeführt werden. Näheres re-
gelt Anlage 4. 

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT MPO in der jeweils gülti-
gen Fassung. 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für Mo-
dule. 

§ 6

Masterarbeit und Kolloquium

 (1) Voraussetzung zur Anmeldung zur Masterarbeit 
ist der Nachweis von mindestens 60 CP. 

 (2) Für die Masterarbeit werden 30 CP vergeben. 

 (3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 
24 Wochen. Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 4 Wochen genehmigen. 

 (4) Die Masterarbeit wird als Einzelarbeit erstellt. 

 (5) Zur Masterarbeit findet ein Kolloquium statt. Für 
Masterarbeit und Kolloquium wird eine gemeinsame 
Note gebildet. Die Masterarbeit fließt dabei mit 80% und 
das Kolloquium mit 20% in die gemeinsame Note ein. 

§ 7

Gesamtnote der Masterprüfung

 (1) Die Gesamtnote wird aus den mit Leistungs-
punkten gewichteten Noten der Module gebildet. 

 (2) Folgendes Modul wird bei der Bildung der Ge-
samtnote nicht berücksichtigt:

 Modul 9 (Praktikum).
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§ 8

Inkrafttreten und Übergangsregelung

 Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung 
durch den Rektor am 3. März 2011 in Kraft. Sie wird im 
Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffent-
licht. Sie gilt für Studierende, die ab dem Wintersemes-
ter 2010/11 erstmals im Masterstudiengang „Kom-
plexes Entscheiden“ (Professional Public Decision 
Making) ihr Studium aufnehmen. Die Prüfungsord-
nung vom 24. August 2010 tritt mit Inkrafttreten dieser 
Ordnung außer Kraft. 

Genehmigt, Bremen, den 3. März 2011

Der Rektor 
der Universität Bremen

Anlagen: 

Anlage 1: Studienverlaufsplan

Anlage 2: Module und Prüfungsanforderungen

Anlage 3: Weitere Prüfungsformen (entfällt)

Anlage 4:  Regelung zu Multiple Choice bzw. E-Klau-
suren

Anlage 5:  Zulassungsvoraussetzungen (entfällt)
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Anlage 3: Weitere Prüfungsformen (Entfällt) 

Anlage 4: Durchführung von Prüfungen im Antwort-
Wahlverfahren und zur Durchführung von Prüfungen 
als „e-Klausur“

§ 1

Durchführung von Prüfungen im 
Antwort-Wahlverfahren

 (1) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt 
vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindes-
tens erforderliche Leistung der Prüfungskandidatin-
nen und Prüfungskandidaten ausschließlich durch 
Markieren oder Zuordnen der richtigen oder der fal-
schen Antworten erreicht werden kann. Prüfungen 
bzw. Prüfungsfragen im Antwort-Wahl-Verfahren sind 
nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nach-
weis zu erbringen, dass die Prüfungskandidatin oder 
der Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des 
Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen be-
herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten anwenden kann. Eine Prüfung im Antwort-
Wahl-Verfahren ist von einer Prüferin bzw. einem Prü-
fer gemäß § 27 AT MPO vorzubereiten. Die Prüferin 
bzw. der Prüfer wählt den Prüfungsstoff aus, formuliert 
die Fragen und legt die Antwortmöglichkeiten fest. 
Ferner erstellt er bzw. sie das Bewertungsschema ge-
mäß Absatz 4 und wendet es im Anschluss an die Prü-
fung an. Der Abzug von Punkten innerhalb einer Prü-
fungsaufgabe im Mehrfach-Antwort-Wahlverfahren 
ist zulässig. 

 (2) Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei versteh-
bar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, 
den gemäß Absatz 1 Satz 2 zu überprüfenden Kennt-
nisse der Kandidatinnen und Kandidaten festzustel-
len. Der Prüfer bzw. die Prüferin kann auch einen Pool 
von gleichwertigen Prüfungsfragen erstellen. In der 
Prüfung erhalten Studierende aus diesem Pool jeweils 
unterschiedliche Prüfungsfragen zur Beantwortung. 
Die Zuordnung geschieht durch Zufallsauswahl. Die 
Gleichwertigkeit der Prüfungsfragen muss sicherge-
stellt sein. Die Voraussetzungen für das Bestehen der 
Prüfung sind vorab festzulegen. Ferner sind für jede 
Prüfung

 – die ausgewählten Fragen,

 – die Musterlösung und

 – das Bewertungsschema gemäß Absatz 4

festzulegen. 

 (3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin 
oder der Kandidat mindestens 50 Prozent der insge-
samt erreichbaren Punkte erzielt hat. Liegt der Ge-
samtdurchschnitt der in einer Prüfung erreichten 
Punkte unter 50 Prozent der insgesamt erreichbaren 
Punkte, so ist die Klausur auch bestanden, wenn die 
Zahl der von der Kandidatin oder dem Kandidaten er-
reichten Punkte die durchschnittliche Prüfungsleis-
tung aller Prüfungsteilnehmer um nicht mehr als 
15 Prozent unterschreitet. Ein Bewertungsschema, das 
ausschließlich eine absolute Bestehensgrenze festlegt, 
ist unzulässig. 

 (4) Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: Wur-
de die für das Bestehen der Prüfung gemäß Absatz 3 
erforderliche Mindestzahl der erreichbaren Punkte er-
zielt, so lautet die Note 

„sehr gut“, wenn mindestens 75 Prozent,

„gut“    wenn mindestens 50 aber weniger als 
75 Prozent,

„befriedigend“  wenn mindestens 25 aber weniger als 
50 Prozent,

„ausreichend“  wenn keine oder weniger als 25 Pro-
zent

der darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wur-
den.

 (5) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungsleis-
tungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abge-
legt worden sind, eine auffällige Fehlerhäufung bei 
der Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, so 
überprüft die Prüferin oder der Prüfer die Prüfungs-
aufgabe mit auffälliger Fehlerhäufigkeit unverzüglich 
und vor der Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen 
darauf, ob sie gemessen an den Anforderungen gemäß 
Absatz 2 Satz 1 fehlerhaft sind. Ergibt die Überprü-
fung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, 
sind diese Prüfungsaufgaben nachzubewerten oder 
bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu 
berücksichtigen. Die Zahl der für die Ermittlung des 
Prüfungsergebnisses zu berücksichtigenden Prüfungs-
aufgaben mindert sich entsprechend. Die Verminde-
rung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil der Studierenden auswirken. Übersteigt 
die Zahl der auf die zu eliminierenden Prüfungsauf-
gaben entfallenden Punkte 20 Prozent der insgesamt 
erreichbaren Punkte, so ist die Prüfung insgesamt zu 
wiederholen; dies gilt auch für eine Prüfungsleistung, 
in deren Rahmen nur ein Teil im Antwort-Wahl-Ver-
fahren zu erbringen ist. 

 (6) Besteht nur ein Teil einer Klausur aus Prüfungs-
aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren, so gilt diese 
Anlage mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 5 2. Halbsatz 
nur für den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten 
Klausurteil.

§ 2

Durchführung von Prüfungen als „e-Klausur“

 (1) Eine „e-Klausur“ ist eine Prüfung, deren Erstel-
lung, Durchführung und Auswertung (mit Ausnahme 
der offenen Fragen) computergestützt erfolgt. Eine 
„e-Klausur“ ist zulässig, sofern sie dazu geeignet ist 
nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin bzw. der 
Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Mo-
duls in den wesentlichen Zusammenhängen be-
herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten anwenden kann; erforderlichenfalls kann sie 
durch andere Prüfungsformen ergänzt werden. 

 (2) Die „e-Klausur“ ist in Anwesenheit einer fach-
lich sachkundigen Person (Protokollführerin oder Pro-
tokollführer) durchzuführen. Über den Prüfungsver-
lauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindes-
tens die Namen der Protokollführerin oder des Proto-
kollführers sowie der Prüfungskandidatinnen und 
-kandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie 
eventuelle besondere Vorkommnisse aufzunehmen 
sind. Es muss sichergestellt werden, dass die elektro-
nischen Daten eindeutig und dauerhaft den Kandida-
tinnen und Kandidaten zugeordnet werden können. 
Den Kandidatinnen und Kandidaten ist gemäß den 
Bestimmungen des § 24 Absatz 6 AT MPO die Mög-
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lichkeit der Einsichtnahme in die computergestützte 
Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu 
gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich der 
Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen 
Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind ge-
mäß den gesetzlichen Bestimmungen zu archivieren.

Anlage 5: Zugangsvoraussetzungen für Module (Ent-
fällt)
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